
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Andreas Ottenschläger 
Kolleginnen und Kollegen 

zu Tagesordnungspunkt 32.), Bericht des Verkehrsausschusses über den Antrag 
917/A der Abgeordneten Christian Hafenecker, MA, Andreas Ottenschläger, Alois 
Stöger, diplöme, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Bundesgesetz über die nichtlinienmäßige gewerbsmäßige Beförderung von Personen 
mit Kraftfahrzeugen (Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 - GelverkG) geändert wird 
sowie über den Antrag 613/A(E) der Abgeordneten Alois Stöger, diplöme, Kolleginnen 
und Kollegen betreffend Zusammenlegung des Mietwagengewerbes und des 
Taxigewerbes (640 d.B.) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der dem oben stehenden Bericht angeschlossene Gesetzesantrag wird wie folgt geändert: 

Die Ziffer 13 lautet: 

,,13. § 14 Abs. 4/autet: 

,,(4) Die Tarife gemäß Abs. 1 bis 3 haben alle zur Bestimmung des Beförderungsentgeltes 
notwendigen Angaben sowie erlaubte Zuschläge zu enthalten und einen angemessenen 
Gewinn zu berücksichtigen. Alle Tarife (insbesondere Grundentgelt und kilometerabhängiges 
Entgelt) dürfen frei und somit auch mittels Preisspanne, Ober- oder Untergrenzen festgelegt 
werden. Zuschläge können insbesondere für den Transport mehrerer Personen, für die 
Bestellung des Fahrzeuges im Wege eines Kommunikationsdienstes sowie für die 
Vermittlung von Personentransportleistungen durch Drittanbieter festgelegt werden. Bei 
Fahrten, die einer Verordnung gemäß Abs. 1 unterliegen, sind Preisnachlässe oder 
geldwerte Begünstigungen aller Art unzulässig; als Preisnachlässe gelten insbesondere auch 
Sonderpreise, die wegen der Zugehörigkeit zu bestimmten Verbraucherkreisen, Berufen, 
Vereinen oder Gesellschaften eingeräumt werden. "" 

Begründung 

Zu Ziffer 13 (§ 14 Abs 4 GelverkG): 

Der Landhauptmann hatte schon bisher die Möglichkeit gar keinen oder einen bestimmten 
Tarif festzusetzen. Nunmehr soll die Flexibilität für die Landeshauptmänner erhöht werden, 
indem sie alle Tarife vollkommen frei und somit auch mit Preisspannen, Ober- oder 
Untergrenzen festsetzen zu können, um letztlich im Sinne der Bevölkerung einen fairen 
Wettbewerb gewährleisten zu können. 
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